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Sonderrundschreiben 
zur steuerlichen Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten ab 2006 lt. Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums vom 18.12.2006  
 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 
 
1. Dienstleistungen zur Betreuung 
 

Betreuung im Sinne der §§ 4f, 9 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe am § 10 Abs. 1 Nr. 5 und 8 EStG ist die behütende oder 
beaufsichtigende Betreuung, d.h. die persönliche Fürsorge für das Kind muss der 
Dienstleistung erkennbar zugrunde liegen. Berücksichtigt werden können danach 
z.B. Aufwendungen für: 
 
- die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, 

Kinderhorten, Kinderheimen und Kindergrippen sowie bei Tagesmüttern, 
Wochenmüttern und in Ganztagspflegestellen, 

- die Beschäftigung von Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen und Kinderschwestern,  
- die Beschäftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie ein Kind betreuen,  
- die Beaufsichtigung des Kindes bei Erledigung seiner häuslichen Schulaufgaben 

(BFH-Urteil vom 17. November 1978, BStBl 1979 II S. 142). 
 
Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten durch einen Angehörigen des 
Steuerpflichtigen können nur berücksichtigt werden, wenn den Leistungen klare und 
eindeutige Vereinbarungen zu Grunde liegen, die zivilrechtlich wirksam zustande 
gekommen sind, inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen, 
tatsächlich so auch durchgeführt werden und die Leistungen nicht üblicherweise auf 
familienrechtlicher Grundlagen unentgeltlich erbracht werden. 

 
 
2. Aufwendungen 
 

Zu berücksichtigen sind Ausgaben in Geld oder Geldeswert (Wohnung, Kost, 
Waren, sonstige Sachleistungen) für Dienstleistungen zur Betreuung eines Kindes 
einschließlich der Erstattungen an die Betreuungsperson (z.B. Fahrtkosten), wenn 
die Leistungen im Einzelnen in der Rechnung oder im Vertrag aufgeführt werden. 
Wird z.B. bei einer ansonsten unentgeltlich erbrachten Betreuung ein 
Fahrtkostenersatz gewährt, so ist dieser zu berücksichtigen, wenn hierüber eine 
Rechnung erstellt wird. Aufwendungen für Fahrten des Kindes zur 
Betreuungsperson sind nicht zu berücksichtigen. Eine Gehaltsreduzierung, die 
dadurch entsteht, dass der Steuerpflichtige seine Arbeitszeit zugunsten der 
Betreuung seiner Kinder kürzt, stellt keinen Aufwand für Kinderbetreuung dar. 
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Aufwendungen für Unterricht (z.B. Schulgeld, Nachhilfe oder 
Fremdsprachenunterricht), die Vermittlung besonderer Fähigkeiten (z.B. 
Musikunterricht, Computerkurse) oder für sportliche und andere 
Freizeitbetätigungen (z.B. Mitgliedschaft in Sportvereinen oder anderen Vereinen, 
Tennis- oder Reitunterricht) sind nicht zu berücksichtigen. 
 
 

3. Berechtigter Personenkreis 
 

Zum Abzug von Kinderbetreuungskosten ist grundsätzlich nur der Elternteil 
berechtigt, der die Aufwendungen getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind 
gehört. Trifft dies auf beide Elternteile zu, kann jeder seine tatsächlichen 
Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrags 
geltend machen. 

 
 
4. Höchstbetrag 
 

Betreuungskosten sind in Höhe von zwei Dritteln der Aufwendungen, höchstens 
4.000 Euro je Kind und Kalenderjahr bzw. Wirtschaftsjahr, abziehbar. 

 
 
5. Nachweis 
 

Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung müssen durch Vorlage einer Rechnung 
und – bei Geldleistungen zusätzlich – durch die Zahlung auf das Konto des 
Erbringers der Leistung nachgewiesen werden. Es muss sich dabei nicht um eine 
Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handeln. 
 
Einer Rechnung stehen gleich 
 
- bei einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis oder einem 

Minijob der zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossene 
schriftliche (Arbeits-) Vertrag, 

- bei Au-pair-Verhältnissen ein Au-pair-Vertrag, aus dem ersichtlich ist, dass ein 
Anteil der Gesamtaufwendungen auf die Kinderbetreuung entfällt, 

- bei der Betreuung in einem Kindergarten oder Hort der Bescheid des 
öffentlichen oder privaten Trägers über die zu zahlenden Gebühren, 

- eine Quittung, z.B. über Nebenkosten zur Betreuung, wenn die Quittung genaue 
Angaben über die Art und Höhe der Nebenkosten enthält. Ansonsten sind 
Nebenkosten nur zu berücksichtigen, wenn sie in den Vertrag oder die 
Rechnung aufgenommen worden sind. 

 
Die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt in der Regel durch 
Überweisung. Barzahlungen und Barschecks können nicht anerkannt werden. 
 
 

- 3 - 

02151/597228 

 

www.hennecken.com

 

 

 

 



  

 

 
- 3 - 

 
5. Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
 

Sind die Kinderbetreuungskosten im Zusammenhang mit Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeite entstanden, können sie nach § 9a Satz Nr. 1 Buchstabe a 
EStG zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag berücksichtigt werden. Diese 
Kinderbetreuungskosten können auch bereits im Rahmen des 
Lohnsteuerermäßigungsverfahrens als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragen werden. 
 
 

6. Zuordnung der Aufwendungen 
 

Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten sind grundsätzlich bei der Einkunftsquelle 
zu berücksichtigen, durch die sie verursacht worden ist. 
 
 

7. Ausbildungskosten 
 
Wird die Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses absolviert, können 
die Kinderbetreuungskosten berücksichtigt werden. 
 
 

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hennecken Schneider Consulting GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
gez. Jana Hennecken 
Steuerberaterin 
 
 
Die aktuellsten steuerlichen Informationen stehen für Sie auf unserer Homepage bereit. 
www.hennecken.com 

 

 


